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Index

22/02 Zivilprozessordnung

Norm

B-VG Art139 Abs1 Z4, Art140 Abs1 Z1 litd

ZPO §85, §86a Abs2

JN §10, §19, §22

Geo §116 Abs3

VfGG §7 Abs2, §19 Abs3, §35

Leitsatz

Zurückweisung eines Parteiantrags wegen Nichterfüllung des Mängelbehebungsauftrags

Rechtssatz

Der Beschluss des VfGH vom 29.06.2021 betre end die Abweisung des (nachträglich) gestellten Antrags auf

Bewilligung der Verfahrenshilfe wurde der einschreitenden Partei am 06.07.2021 zugestellt. Gemäß §85 ZPO iVm §35

VfGG beginnt mit Zustellung des Beschlusses über die Abweisung des Antrages auf Verfahrenshilfe die mit Verfügung

vom 21.05.2021 gesetzte Frist zur Einbringung des (Partei-)Antrages durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt neu

zu laufen. Da diese Frist ungenützt verstrichen ist, ist der (Partei-)Antrag auf Aufhebung des §86a Abs2 ZPO, der §§10,

19 Abs2 und 22 Abs2 und 3 JN sowie des §116 Abs3 Satz 1 Geo wegen Nichterfüllung des Mängelbehebungsauftrages

gemäß §19 Abs3 Z2 litc VfGG zurückzuweisen.
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